
1. Gesetz vom 22. November 2012, mit dem
das Kärntner Elektrizitätsgesetz geändert
wird

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Artikel I
Das Kärntner Elektrizitätsgesetz – K-EG,

LGBl. Nr. 47/1969, zuletzt geändert durch das
Gesetz LGBl. Nr. 6/2007, wird wie folgt geän-
dert:

1. § 3 Abs. 2 lit. b lautet: 
„b) elektrische Leitungsanlagen, die aussch-

ließlich zur Ableitung der in Anlagen nach
§ 7 Abs. 1 Z 1 des Ökostromgesetzes 2012
erzeugten Elektrizität dienen.“

2. Im § 4 Abs. 1 lit. a wird vor dem Strich-
punkt die Wortfolge „einschließlich der tech-
nischen Voraussetzungen für eine gänzliche
oder teilweise Erdverkabelung der geplanten
Anlage, insbesondere in sensiblen Bereichen
(§7b Abs. 2)“ eingefügt. 

3. Im § 4 Abs. 1 lit. b wird vor dem Punkt die
Wortfolge „einschließlich der im Nahebereich
der Trasse vorhandenen oder bewilligten Lei-
tungsanlagen“ eingefügt.

4. Nach § 4 wird folgender § 4a eingefügt:
„§ 4a

Sicherung des Ausbaus von Leitungsanlagen
(1) Um die Freihaltung der für die Errich-

tung von elektrischen Leitungsanlagen not-
wendigen Grundflächen sowie der gemäß
§14a Abs. 2 und 3 erforderlichen Schutzberei-
che der Leitungsanlagen zu sichern, kann die
Landesregierung vor Bewilligung der Lei-
tungsanlage gemäß § 7 für das in einem Lage-
plan dargestellte Gebiet, das für eine spätere

Führung der Leitungsanlage in Betracht
kommt, durch Verordnung bestimmen, dass für
einen Zeitraum von fünf Jahren Neu-, Zu-,
Auf-, Um- und Einbauten sowie sonstige einer
behördlichen Bewilligung nach landesrechtli-
chen Vorschriften unterliegenden Anlagen in
einem bestimmten begrenzten Gebiet ohne
Zustimmung der Landesregierung nicht er-
richtet werden dürfen oder dass deren Errich-
tung an bestimmte von der Landesregierung
zu stellende Bedingungen zur Sicherung der
Herstellung der Leitungsanlage geknüpft
wird.

(2) Eine Verordnung gemäß Abs. 1 darf nur
erlassen werden, wenn 

a) die Voraussetzungen für die Anordnung ei-
nes Vorprüfungsverfahrens gemäß § 4
Abs.1 vorliegen;

b) zu befürchten ist, dass durch bauliche Ver-
änderungen in diesem Gebiet der geplante
Leitungsbau erheblich erschwert oder we-
sentlich verteuert wird;

c) der Projektwerber die erforderlichen Pla-
nungsunterlagen einschließlich einer Ab-
schätzung der Auswirkungen der Verwirk-
lichung des Leitungsbaus auf die gemäß § 7
Abs. 1 zu berücksichtigenden öffentlichen
Interessen vorlegt.

(3) Die fünfjährige Frist kann bei Vorliegen
eines Bewilligungsansuchens um höchstens
fünf Jahre verlängert werden. Eine Verord-
nung gemäß Abs. 1 ist vor Ablauf ihrer Gel-
tungsdauer aufzuheben, sobald der Grund für
ihre Erlassung weggefallen ist.

(4) Vor Erlassung der Verordnung sind die
Unterlagen gemäß Abs. 2 lit. c durch sechs Wo-
chen in den berührten Gemeinden zur öffent-
lichen Einsicht aufzulegen. Zeit und Ort der
Auflage sind durch Anschlag an der Amtstafel
der Gemeinde kundzumachen. Innerhalb der
Auflagefrist können von den Eigentümern des

1. Gesetz: Kärntner Elektrizitätsgesetz; Änderung
2. Gesetz: Kärntner Fischereigesetz; Änderung

Postentgelt bar bezahlt

Landesgesetzblatt
für Kärnten
Jahrgang 2013 Herausgegeben am 15. Jänner 2013 1. Stück

Landesgesetzblatt
für Kärnten

1



von der Leitungstrasse betroffenen Gebiets
schriftliche Äußerungen beim Amt der Lan-
desregierung eingebracht werden. Dieses hat
die Äußerungen angemessen zu prüfen.

(5) Die Verordnung gemäß Abs. 1 ist auch in
den betreffenden Gemeinden ortsüblich zu
verlautbaren.

(6) Für die durch die Einschränkungen
gemäß Abs. 1 den Betroffenen erwachsenen
Nachteile wird keine Entschädigung geleistet.

(7) Bauvorhaben, die länger als zwei Jahre
vor dem Inkrafttreten einer Verordnung gemäß
Abs. 1 nach den Bestimmungen der Kärntner
Bauordnung 1996 rechtskräftig bewilligt wor-
den sind, mit deren Ausführung aber noch
nicht begonnen worden ist, dürfen während
der Geltungsdauer der Verordnung gemäß
Abs. 1 und 3 nur nach Maßgabe der Bestim-
mungen der Verordnung gemäß Abs. 1 ausge-
führt werden.“

5. Im § 6 Abs. 1 lit. g wird vor dem Beistrich
die Wortfolge „sowie im Falle elektrischer Lei-
tungsanlagen der im Nahbereich der Trasse
vorhandenen oder bewilligten parallelen  Lei-
tungsanlagen“ eingefügt.

6. Im § 6 Abs. 1 lit. h wird die Wortfolge „der
auch die in lit. g genannten eigenen Leitungs-
anlagen zu berücksichtigen hat,“ eingefügt. 

7. Im § 6 Abs. 1 wird in der lit. i der Punkt
durch einen Beistrich ersetzt und nach der lit.
i folgende lit. j angefügt:
„j) bei elektrischen Leitungsanlagen Unter-

lagen über das Vorliegen oder Nichtvorlie-
gen der Voraussetzungen für eine Erdver-
kabelung, insbesondere in sensiblen Be-
reichen gemäß § 7b Abs. 2.“

8. § 7 Abs. 1 dritter Satz lautet:
„Dabei hat eine Abstimmung mit 

1. den bereits vorhandenen oder bewilligten
anderen Energieversorgungseinrichtun-
gen, insbesondere auch elektrischen Lei-
tungsanlagen im Sinne des § 7a, und

2. den Erfordernissen 
a) der Landwirtschaft und des Forstwe-

sens,
b) der Wildbach- und Lawinenverbauung,
c) der Raumplanung, 
d) des Natur- und Landschaftsschutzes,
e) des Denkmal- und des Ortsbildschutzes,
f) der Wasserwirtschaft und des Wasser-

rechts,
g) des öffentlichen Verkehrs,
h) der sonstigen öffentlichen Versorgung,

i) der Landesverteidigung,
j) der Sicherheit des Luftraumes und 
k) des Arbeitnehmerschutzes

zu erfolgen.“

9. Im § 7 wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1a
eingefügt:

„(1a) Parteien im Errichtungs- und Be-
triebsbewilligungsverfahren sind außer dem
Antragsteller die Eigentümer  der von der Lei-
tungsanlage unter Berücksichtigung der er-
forderlichen Sicherheitsmaßnahmen sowie
der Schutzbereiche der Leitungsanlagen
gemäß § 14a Abs. 2 und 3 berührten Gründ-
stücke, Anlagen und Bauwerke.“

10. Nach § 7 werden folgende §§ 7a bis 7c
eingefügt:

„§ 7a
Abstimmung mit Leitungsanlagen

Im Rahmen der Abstimmung mit bereits
vorhandenen Leitungsanlagen im Sinne des
§ 7 Abs. 1 Z 1 ist zu prüfen, ob bei geplanten
parallel verlaufenden Leitungen die gemein-
same Nutzung bestehender Leitungsanlagen,
insbesondere der Mastenstandorte, technisch
und ohne Nutzungskonflikte im Sinne des § 7b
möglich ist.

§ 7b
Abstimmung im Rahmen der Raumplanung

(1) Im Rahmen der Abstimmung mit den Er-
fordernissen der Raumplanung ist zur Verhin-
derung von Nutzungskonflikten im Sinne des
§ 2 Abs. 2 Z 5 Kärntner Raumordnungsgesetz
im Rahmen der Bewilligung gemäß § 3 zu prü-
fen, ob zur Errichtung kommende Leitungsan-
lagen oder deren Änderungen ganz oder teil-
weise als Erdkabel ausgeführt werden kön-
nen.

(2) Die Errichtung von elektrischen Lei-
tungsanlagen ist vor allem in Teilbereichen als
Erdkabel anzustreben, die in sensiblen Berei-
chen liegen. Als solche gelten geschlossene
Siedlungsbereiche, sowie Bereiche, in denen
der von der Achse zur Leitungsanlage gemes-
sene Abstand zu den der Wohnnutzung dien-
enden Gebäuden sowie zu Kinderbetreuungs-
einrichtungen, Schulen, Krankenhäuser, Al-
tersheimen udgl, bei Leitungsanlagen mit ei-
ner Netzspannung

über 36 kV bis einschließlich 110 kV: 20 m
über 110 kV bis einschließlich 220 kV: 30 m
über 220 kV: 70 m

unterschreiten würde.
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§ 7c
Abstimmung mit den Erfordernissen
des Natur- und Landschaftsschutzes

Im Rahmen der Abstimmung mit den Erfor-
dernissen des Natur- und Landschaftsschutzes
ist, unbeschadet der Bestimmungen des Kärnt-
ner Naturschutzgesetzes 2002, anzustreben,
dass durch die Errichtung von elektrischen
Leitungsanlagen das Landschaftsbild nicht
erheblich nachteilig beeinflusst wird.“

11. Im § 12 Abs. 1 wird in der lit. d der Punkt
durch einen Beistrich ersetzt sowie folgende
lit. e angefügt:
„e) auf Freihaltung des Schutzbereiches von

elektrischen Leitungsanlagen von Gebäu-
den und baulichen Anlagen, die der Wohn-
nutzung dienen.“

12. Nach § 14 wird folgender § 14a einge-
fügt:

„§ 14a
Freihaltung

(1) Innerhalb des Schutzbereiches elektri-
scher Leitungsanlagen (Abs. 2 und 3) ist die
Neuerrichtung von Gebäuden und baulichen
Anlagen, die der Wohnnutzung oder einer Nut-
zung gemäß § 7b Abs. 2 dienen, nicht zulässig.
Zu-, Auf-, Um- und Einbauten von bestehen-
den Wohngebäuden sowie sonstige einer
behördlichen Bewilligung nach landesgesetz-
lichen Vorschriften unterliegende Anlagen
dürfen im Schutzbereich ohne Zustimmung
der Landesregierung nicht errichtet werden.
Die Landesregierung kann deren Errichtung
oder Änderung an bestimmte, von der Landes-
regierung zu stellende Bedingungen und Auf-
lagen zur Sicherung des Bestands der Lei-
tungsanlage knüpfen.

(2) Der Schutzbereich der Leitungsanlage
beträgt bei Freileitungen von der Achse der
Leitungsanlage bis zum Gebäude oder zur
baulichen Anlage gemäß Abs. 1 bei Leitungs-
anlagen mit einer Netzspannung 
a) über 36 kV bis einschließlich 110 kV: 20 m;
b) über 110 kV bis einschließlich 220 kV: 30 m;
c) über 220 kV: 70 m.

(3) Der Schutzbereich der Leitungsanlage
beträgt bei Erdkabelleitungen ausgehend vom
äußersten nächstgelegenen Leiter bis zum Ge-
bäude oder zur baulichen Anlage gemäß
Abs. 1 bei Leitungsanlagen mit einer Netz-
spannung 
a) über 36 kV bis einschließlich 110 kV: 10 m;
b) über 110 kV: 15 m.“

13. Im § 24a, dessen bisheriger Wortlaut die
Absatzbezeichnung „(1)“ erhält, werden in der

lit. a die Fundstelle „112/2003“ durch die
Fundstelle „111/2010“ und in der lit. b die
Fundstelle „136/2001“ durch die Fundstelle
„50/2012“ ersetzt.

14. Der nunmehrige § 24a Abs. 1 lit. c lautet:
„c) Ökostromgesetz 2012 – ÖSG 2012, BGBl. I

Nr 75/2011, in der Fassung der Kundma-
chung BGBl. I Nr. 11/2012.“

15. Dem nunmehrigen § 24a Abs. 1 wir fol-
gender Abs. 2 angefügt:

„(2) Soweit in diesem Gesetz auf Landesge-
setze verwiesen wird, gelten diese Verweisun-
gen als solche auf die betreffenden Landesge-
setze in ihrer jeweils geltenden Fassung.“

Artikel II
(1) Dieses Gesetz tritt an dem der Kundma-

chung folgenden Monatsersten in Kraft.
(2) Art. I Z 11 und 12 (§§ 12 Abs. 1 lit. e und

14a) gelten nicht für Bauvorhaben, die Wohn-
zwecken dienen, auf Flächen, die zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes
(Abs. 1) als Dorfgebiete oder Wohngebiete
gemäß § 3 Abs. 4 und 5 Kärntner Gemeinde-
planungsgesetz 1995 festgelegt sind und die
sich innerhalb des Schutzbereiches nach §14a,
Abs. 2 und 3 von bereits bestehenden elektri-
schen Leitungsanlagen befinden. Weiters dür-
fen Bauvorhaben, die im Schutzbereich einer
Leitungsanlage gemäß Art. I Z 12 liegen (§ 14
Abs. 2 und 3), und die im Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes (Abs. 1) nach den
Bestimmungen der Kärntner Bauordnung
1996 (K-BO 1996) rechtskräftig bewilligt wor-
den sind, auch während des Bestandes eines
Leitungsrechts (§ 15) nach Maßgabe des § 21
K-BO 1996 ausgeführt werden.

Der Präsident des Landtages:
L o b n i g

Die Landesrätin:
Dr.  P r e t t n e r

2. Gesetz vom 13. Dezember 2012, mit dem
das Kärntner Fischereigesetz geändert wird

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Artikel I
Das Kärntner Fischereigesetz – K-FG,

LGBl. Nr. 62/2000, in der Fassung des Geset-
zes LGBl. Nr. 89/2012, wird wie folgt geändert:

1. Im Inhaltsverzeichnis werden nach dem
Ausdruck „§ 35 Sach- und weidgerechte Aus-
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übung des Fischfanges“ folgende Bestimmun-
gen eingefügt:

„§ 35a Aufsichtsorgane zur Kontrolle des
Kormorans

§ 35b Bestellung von Aufsichtsorganen“ 

2. Nach § 35 werden folgende §§ 35a und 35b
eingefügt:

„§ 35a
Aufsichtsorgane zur Kontrolle

des Kormorans
(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat auf

Antrag des Fischereirevierausschusses und
mit Zustimmung des Jagdausübungsberech-
tigten für einzelne Fischereireviere, die zur
Gänze oder überwiegend in ihrem Sprengel
gelegen sind, mit schriftlichem Bescheid ein
Aufsichtsorgan zu bestellen, wenn 
a) dies zur Abwendung erheblicher Schäden

an den heimischen Fischbeständen und
zum Schutz der heimischen Fischbestände
in diesen Fischereirevieren erforderlich ist,
und

b) die Vertreibung des Kormorans mit akusti-
schen und optischen Hilfsmitteln, die nicht
nach Anhang IV der Richtlinie des Rates
vom 2. April 1979 über die Erhaltung der
wildlebenden Vogelarten (79/409/EWG),
ABl. Nr. L 103 vom 25.4.1979, S.1 (Vogel-
schutzrichtlinie), verboten sind, zur Ab-
wendung erheblicher Schäden an den hei-
mischen Fischbeständen und zum Schutz
der heimischen Fischbestände in diesen Fi-
schereirevieren nicht ausreichend ist. 

(2) Das Aufsichtsorgan ist befugt, 
a) den Kormoran mit optischen und akusti-

schen Hilfsmitteln, die nicht nach Anhang
IV der Vogelschutzrichtlinie verboten sind,
zu vertreiben, und

b) den Kormoran bis insgesamt höchstens
30 % des landesweiten Gesamtbestandes in
der Zeit vom 1. Oktober bis 31. März jeden
Jahres durch Abschuss zu erlegen.

(3) Jeder Abschuss ist der Bezirksverwal-
tungsbehörde und der Landesregierung zum
Zweck der Überwachung und wissenschaftli-
chen Begleitung binnen einer Woche zu mel-
den. Die Landesregierung hat eine jährliche
Kontrolle über die Bestandsentwicklung der
Kormorane durchzuführen. Die für die Ab-
schüsse maßgeblichen Bestandszahlen sind
den Bezirksverwaltungsbehörden bis 1. Okto-
ber jeden Jahres von der Landesregierung be-
kanntzugeben. Die Landesregierung hat den
Abschuss weiterer Kormorane zu untersagen,
wenn die in Abs. 2 lit. b festgelegte Höchstzahl
erschöpft ist.

(4) Nicht erlaubt ist der Abschuss  
a) in den nach der Richtlinie des Rates vom 2.

April 1979 über die Erhaltung der wildle-
benden Vogelarten (79/409/EWG), ABl. Nr.
L 103 vom 25.4.1979, S.1, ausgewiesenen
Europaschutzgebieten (Art. 4 Abs. 1 vierter
Satz der Richtlinie, § 24a des Kärntner Na-
turschutzgesetzes 2002, LGBl. Nr. 79), 

b) in den Naturschutzgebieten (§ 23 des
Kärntner Naturschutzgesetzes 2002, LGBl.
Nr. 79),

c) im Nationalpark Nockberge, LGBl. Nr. 79/
1986, idF LGBl. Nr. 120/1991, und im Na-
tionalpark Hohe Tauern, LGBl. Nr. 74/1986
idF LGBl. Nr. 43/2012,

d) an bekannten Kormoranschlafplätzen im
Umkreis von 250 Metern.

Abweichend von lit. a und lit. b ist der Ab-
schuss im Europaschutzgebiet „Obere Drau“,
LGBl. Nr. 49/2011, im Europaschutzgebiet
„Görtschacher Moos - Obermoos im Gailtal“,
LGBl. Nr. 56/2011, im Naturschutzgebiet
„Hallegger Teiche“, LGBl. Nr. 32/1959, idF
LGBl. Nr. 1/2003,  und im Naturschutzgebiet
„Strußnig Teich“, LGBl. Nr. 103/1979, idF
LGBl. Nr. 1/2003, erlaubt.

(5) Das Aufsichtsorgan hat die §§ 3 Abs. 3,
15, 68, 69 Abs. 2 bis 5 und 70 des Kärntner
Jagdgesetzes 2000, LGBl. Nr. 21, zu beachten.
Das Aufsichtsorgan hat zur Ausübung seiner
Tätigkeit den kürzest möglichen Weg durch
das Jagdgebiet zu nehmen und das Jagdgebiet
nach Beendigung seiner Tätigkeit auf dem
kürzest möglichen Weg wieder zu verlassen.
Das Aufsichtsorgan darf seine Tätigkeit nur
im Uferbereich in einer Entfernung von sechs
Meter  vom Ufer des Fischgewässers aus
durchführen.

§ 35b
Bestellung von Aufsichtsorganen 

(1) Zum  Aufsichtsorgan nach § 35a dürfen
nur Personen bestellt werden, die die persön-
lichen und fachlichen Voraussetzungen erfül-
len und ihrer Bestellung zustimmen.

(2) Die Bestellung hat auf zwei Jahre zu er-
folgen.

(3) Die persönlichen Voraussetzungen sind:
a) österreichische Staatsbürgerschaft, 
b) Volljährigkeit,
c) Verlässlichkeit und
d) körperliche und geistige Eignung.

(4) Die erforderliche Verlässlichkeit im
Sinne des Abs. 3 ist nicht (mehr) gegeben,
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen,
dass das Aufsichtsorgan von seinen Befugnis-
sen in einer den Bestimmungen dieses Geset-
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zes nicht entsprechenden Weise Gebrauch ma-
chen wird. Dies ist insbesondere dann der Fall,
wenn diese Person wegen einer vorsätzlich be-
gangenen strafbaren Handlung rechtskräftig
verurteilt wurde und die Verurteilung noch
nicht getilgt ist oder nicht der beschränkten
Auskunft aus dem Strafregister unterliegt.
Zur Beurteilung der Verlässlichkeit ist eine
Strafregisterbescheinigung vorzulegen, die
nicht älter als drei Monate sein darf.

(5) Fachliche Voraussetzungen sind die Be-
rechtigung nach § 37 und § 38a des Kärntner
Jagdgesetzes 2000, LGBl. Nr. 21, und die Vor-
lage einer schriftlichen Bestätigung über die
Teilnahme an einer mindestens vierstündigen
Unterweisung über Grundkenntnisse des Vo-
gelartenschutzes. Der Zeitpunkt der Unter-
weisung darf nicht länger als ein Jahr vor dem
Zeitpunkt der Antragstellung zurückliegen.
Die Landesregierung hat dafür Sorge zu tra-
gen, dass die Unterweisungen mindestens ein-
mal im Kalenderjahr durchgeführt werden.

(6) Die Funktion als Aufsichtsorgan endet
durch
a) Tod,
b) Verzicht,
c) Abberufung.

(7) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die
Abberufung des Aufsichtsorgans mit Bescheid
auszusprechen, wenn 
a) eine der in Abs. 3 bis 5 genannten Voraus-

setzungen wegfällt oder ihr Fehlen
nachträglich bekannt wird, 

b) das Aufsichtsorgan schwer oder wiederholt
seine Pflichten verletzt oder

c) das Aufsichtsorgan ein mit der Stellung als
Aufsichtsorgan unvereinbares Verhalten
gezeigt hat.

(8) Ein Aufsichtsorgan kann auf sein Amt
verzichten, der Verzicht ist gegenüber der Be-

zirksverwaltungsbehörde schriftlich zu er-
klären. Er wird mit dem Einlangen der Ver-
zichtserklärung bei der Behörde unwiderruf-
lich und, sofern in der Verzichtserklärung
nicht ein späterer Zeitpunkt angegeben ist,
wirksam.

(9) § 39 Abs. 3 bis 7 und § 42 gelten sinn-
gemäß. Das Dienstabzeichen und der
Dienstausweis sind der Bezirksverwaltungs-
behörde zurückzugeben, wenn die Funktion
endet.

(10) Das Aufsichtsorgan ist bei der Ausü-
bung seiner Tätigkeit an die Weisungen der
Bezirksverwaltungsbehörde gebunden. Das
Aufsichtsorgan unterliegt der Amtsver-
schwiegenheit nach Art. 20 Abs. 3 B-VG. 

(11) Der Bezirksjägermeister ist von der Be-
zirksverwaltungsbehörde über die Bestellung
eines Aufsichtsorgans und das Enden der
Funktion zu verständigen.“

Artikel II
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 2013 in

Kraft.
(2) Verordnungen aufgrund dieses Gesetzes

dürfen bereits ab seiner Kundmachung erlas-
sen werden; sie dürfen jedoch frühestens mit
1. Februar 2013 in Kraft gesetzt werden.

(3) Die Landesregierung hat den Bezirksver-
waltungsbehörden die für die Abschüsse bis
31. März 2013 maßgeblichen Bestandszahlen
bis längstens zwei Wochen nach dem Zeit-
punkt der Kundmachung dieses Gesetzes be-
kannt zu geben.

Der Präsident des Landtages:
L o b n i g

Der Landeshauptmann-Stellvertreter:
Ing.  S c h e u c h
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